
4. fordert die Kommission auf, einen konkreten Vorschlag darüber vorzulegen, wie die MwSt.-Eigenmittel 
weiter reformiert werden sollen, so dass sie so schon im Programmplanungszeitraum 2014–2020 oder bei 
einer künftigen Überprüfung des Systems der Eigenmittel direkt in den Haushalt der Union fließen; 

5. fordert konkrete Folgemaßnahmen zum Grünbuch der Kommission über die Zukunft der Mehrwert
steuer und konkrete Maßnahmen, die ein höheres Maß an Harmonisierung der MwSt.-Systeme in den 
Mitgliedstaaten gewährleisten, da nur eine solche Harmonisierung die Grundlage dafür bilden kann, dass 
die MwSt. zu einer echten Quelle von Eigenmitteln wird, die künftig direkt in den Haushalt der Union 
fließen; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

Haushaltsordnung für den Jahreshaushaltsplan ***I 

P7_TA(2012)0362 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2012 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Jahreshaushaltsplan der Europäischen Union (KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)) 

(2014/C 68 E/12) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0815), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0016/2011), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

— in Kenntnis der Stellungnahmen 3/2010 ( 1 ) und 6/2010 ( 2 ) des Europäischen Rechnungshofs in ihrer 
revidierten und aktualisierten Fassung vom 25. Januar 2011, 

— unter Hinweis auf die im Schreiben vom 11. Juli 2012 vom Vertreter des Rates gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union zu billigen, 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

— unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontroll
ausschusses gemäß Artikel 51 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontrollausschusses sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, For
schung und Energie und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0325/2011),
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest ( 1 ); 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügten gemeinsamen Erklärungen zu Themen im Zusammenhang 
mit dem MFR und zu Artikel 195 der Haushaltsordnung sowie die Erklärung des Europäischen Parlaments 
zu Artikel 18 dieser Verordnung; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend 
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
___________ 
( 1 ) Dieser Standpunkt ersetzt die am 26. Oktober 2011 angenommenen Abänderungen (Angenommene Texte 

P7_TA(2011)0465). 

P7_TC1-COD(2010)0395 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. Oktober 2012 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) Nr. …/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012.) 

Anhang zur legislativen Entschliessung 

"A) Gemeinsame Erklärung zu Themen im Zusammenhang mit dem MFR: 

„Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbaren, dass die Haushaltsordnung überarbeitet wird, 
um Änderungen vorzunehmen, die durch das Ergebnis der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen für 
die Jahre 2014 bis 2020 notwendig werden, einschließlich der folgenden Themen: 

— der die Übertragung betreffenden Vorschriften für die Reserve für Soforthilfe und für Projekte, die im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“ finanziert werden; 

— der Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel und des Haushaltssaldos sowie des damit zusammen
hängenden Vorschlags, diese in die Reserve für Zahlungen und Verpflichtungen einzustellen; 

— der möglichen Aufnahme des Europäischen Entwicklungsfonds in den EU-Haushaltsplan; 

— der Behandlung von Mitteln, die aus den Vereinbarungen über die Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabak
erzeugnissen stammen.“ 

B) Gemeinsame Erklärung zu den Ausgaben für Gebäude mit Bezugnahme auf Artikel 195 

„Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission kommen wie folgt überein: 

1. Das in Artikel 195 Absatz 4 vorgesehene Frühwarnverfahren und das in Artikel 195 Absatz 5 vorgesehene 
Verfahren der vorherigen Zustimmung gelten nicht für den kostenfreien oder gegen einen symbolischen Betrag 
getätigten Erwerb von Grundstücken. 

2. Die Begriffe „Gebäude“ und „Immobilien“ in Artikel 195 beziehen sich ausschließlich auf Nichtwohngebäude. Das 
Europäische Parlament und der Rat können Auskünfte über Wohngebäude anfordern.
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3. In Fällen außergewöhnlicher oder aus politischen Gründen dringlicher Umstände können die Informationen zu 
Immobilienprojekten für EU-Delegationen oder -Büros in Drittstaaten nach Artikel 195 Absatz 4 gemeinsam mit 
dem Immobilienprojekt nach Artikel 195 Absatz 5 vorgelegt werden. In solchen Fällen verpflichten sich das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission, das Immobilienprojekt möglichst frühzeitig zu behandeln. 

4. Das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Artikel 195 Absätze 5 und 6 gilt nicht für vorbereitende Verträge 
oder Studien, die zur Bewertung der Einzelheiten der Kosten und der Finanzierung des Immobilienprojekts er
forderlich sind. 

5. Die in Artikel 195 Absatz 7 Ziffern ii bis iv vorgesehenen Schwellenwerte 750 000 EUR bzw. 3 000 000 EUR 
schließen die Ausstattung des Gebäudes ein; im Fall von Mietverträgen gelten die Schwellenwerte für die Miete ohne 
Nebenkosten, schließen aber die Kosten der Ausstattung der Gebäude ein. 

6. Die in Artikel 195 Absatz 3 Buchstabe a genannten Ausgaben schließen Nebenkosten nicht ein. 

7. Die Kommission wird ein Jahr nach Inkrafttreten der Haushaltsordnung über die Anwendung der in Artikel 195 
vorgesehenen Verfahren Bericht erstatten.“ 

C) Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu Artikel 195 Absatz 3 

„Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbaren, dass in die Rahmenfinanzregelung für Ein
richtungen, die gemäß dem AEUV und dem Euratom-Vertrag geschaffen werden, entsprechende Bestimmungen auf
genommen werden.“ 

D) Erklärung des Europäischen Parlaments 

„Die Mittel in Höhe von 85,9 Mio. EUR, die Belgien dem Europäischen Parlament Anfang 2010 zurückgezahlt hat und 
die für Immobilienprojekte zweckgebunden wurden, sind als externe zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 18 
der Haushaltsordnung zu betrachten.“" 

Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2012 

P7_TA(2012)0364 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2012 betreffend den Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2012 der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD)) 

(2014/C 68 E/13) 

Das Europäische Parlament, 

— gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 310 
und 314, und auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 106a, 

— gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 1 ) („Haushaltsord
nung“), insbesondere auf die Artikel 37 und 38, 

— unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, der am 
1. Dezember 2011 endgültig erlassen wurde ( 2 ),
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